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Änderung der Beitragsordnung  
der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 

vom 19. November 2004 
 
 
Die VII. Vertreterversammlung der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen hat auf ihrer  
3. Sitzung am 07.11.2025 wie folgt beschlossen: 
 
Die Beitragsordnung der Ingenieurkammer-Bau NRW wird wie folgt geändert: 
 
Artikel I: 
 
In § 3 Absatz 3 werden die Worte „Anerkennungen bzw. Bescheinigungen“ durch das Wort 
„Qualifikationen“ ersetzt. 
 
§ 4 Absatz 2 Beitragsordnung wird wie folgt gefasst: 
 
„Mitglieder, die keine Einkünfte aus Ingenieurtätigkeit erzielen, über keine Qualifikationen 
nach § 3 Absatz 3 (mehr) verfügen und das 65. Lebensjahr vollendet haben, zahlen auf Antrag 
einen Jahresbeitrag in Höhe von 52,00 €. 
 
 
Artikel II: 
 
Die Änderung der Beitragsordnung der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen gemäß 
Artikel I tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
Ausgefertigt durch den Präsidenten am 12.11.2025. 
 
Düsseldorf, 12.11.2025 
 
 
 
Dr.-Ing. Heinrich Bökamp 
Präsident Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 


